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Vorwort 
 
Nach vierjähriger, intensiver Arbeit kann ich Ihnen hier den ersten Teil des 
Schweizer Ganzsachen-Handbuches vorlegen. Das Postkarten-Handbuch ist 
der grösste Teil dieses Monsterprojektes. Dank der grossartigen Mithilfe vieler 
Sammlerinnen und Sammlern kam wohl das bisher ausführlichste Werk über 
Ganzsachen-Postkarten zustande. Natürlich werden auch bei diesem 
Handbuch noch diverse Ergänzungen dazukommen. Es werden auch noch 
einige Korrekturen anfallen. Das Schöne daran ist jedoch; Sie müssen nicht 
gleich ein neues Handbuch kaufen. Alle Ergänzungen und Korrekturen können 
Sie direkt von der Vereins-Homepage herunterladen, respektive ausdrucken.   
 

Die Internetadresse (URL) für den Download heisst:  
 

www.ganzsachen.ch  �  Ganzsachen Handbuch  �  Handbuch-Nachtrag 
 

Dieser Service ist auch der Grund, dass ich auf eine Seitennummerierung des 
Handbuches verzichtet habe. Das Einfügen der Seiten nach der Zumstein-
Nummerierung ist recht einfach zu bewerkstelligen. Auch das Loseblattkonzept 
und der einseitige Druck ist aus derselben Überlegung heraus gewählt worden. 
So können Sie ihr Handbuch immer auf dem aktuellsten Stand halten. 
 

Ich darf alle Sammlerinnen und Sammler ermuntern, mir jeden noch so kleinen 
Fehler und alle nicht erfassten Postkarten zu melden. Damit ich eine gute 
Abbildung anfertigen kann, bitte ich Sie, immer die Originale zu senden. 
Natürlich werden diese umgehend retourniert. Alle Ergänzungen und 
Korrekturen sind an folgende Adresse zu senden: 
  

Martin Baer, Hagenholzstrasse 25, CH-8302 Kloten 
 

oder per Email an: mbtaxcards@gmx.ch 
 

Für die grosse Unterstützung möchte ich mich besonders bei folgenden Damen 
und Herren bedanken:  
 

Giovanni Castioni, Ingo Debrunner (†), Bodulf Grabner, Ulrich Heiniger, Herbert 
Höhn, Irène Keller, Peter Keller, Heinz Leemann, Eric Lienhard, André Meylan, 
Johannes Müller, Roland Müller, Kurt Promberger, José Rocha, Beatrice und 
Rolf Rölli, Judith Salzmann, Ernst Schätti, Georges Schild, John Schneider, 
Bernd Vogel, Albrik Wiederkehr und Paul Wüthrich.  
 

Natürlich möchte ich mich auch bei Herrn Christoph Hertsch für den Gebrauch 
der Zumstein-Nummerierung bedanken. 
 

Beim Kauf und Verkauf möchte ich sie bitten, speziell auch unsere Inserenten in 
betracht zu ziehen.  
 

Ich wünsche allen viel Freude beim Studium des Handbuches und weiterhin 
grossen Spass beim Sammeln. 

Martin Baer 
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Kurze Postkarten-Geschichte 
 

1870 Am 1. Oktober 1870 erschien die erste Inland-Postkarte der Schweiz. 
 
1874 Im Jahr 1874 folgten die erste Ausland-Postkarte und die erste Inland-

Doppelpostkarte. 
 
1879 Ausgabe der ersten Ausland-Doppelpostkarte. 
 
1909 Die ersten beiden Bildpostkarten kamen 1909 anlässlich der 

Einweihung des Weltpostdenkmals in Bern in Umlauf. 
 
1912 Ab Mitte 1912 gibt es gezähnte Postkarten. Links gezähnte Karten sind 

in Postkartenheftchen verkauft worden. Oben und unten gezähnte 
Karten konnten in senkrechten 8er-Streifen bestellt werden. Diese 
waren für die Verwendung in der Schreibmaschine gedacht. 

 
1918 Erste Aufbrauchsausgabe bei Portoerhöhung. Die vorrätigen Postkarten 

wurden eingezogen und mit dem neuen Nennwert überdruckt. 
 
1923 Ab 1923 wird ein neuer Karton mit Wasserzeichen zur Herstellung der 

Postkarten verwendet. 
 
1963 1963 wurden die ersten Postkarten mit einem Leuchtstoff-Zudruck 

verkauft. Dieser wird für die maschinelle Postsortieranlage gebraucht. 
 
1985 Seit 1985 wird wieder Karton ohne Wasserzeichen zur Herstellung von 

Postkarten verwendet. 
 
1998 Ab 1998 gibt es Postkarten ohne Werteindruck. Diese Taxe Perçue 

Postkarten sind für den weltweiten Priority-Versand gültig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bundesbeschluss betr. Die Einführung von Korrespond enz-Karten 
 
Art. 1 Die Postverwaltung wird ermächtigt, für den inneren Verkehr 

Korrespondenzkarten zu 5 Rappen das Stück herauszugeben. 
 

Art. 2 Die Karten können gegen eine weitere, mittelst Marken voraus zu zahlende 
Gebühr von 5 Rappen rekommandiert werden. Es kann auch unter den gleichen 
Bedingungen wie für Briefe die Expressbestellung verlangt werden. 

  

 Nachnahmen mit Karten sind unter den für die Briefpostnachnahmen 
bestehenden Bestimmungen ebenfalls zulässig. 

 

Art. 3 Der Bundesrat ist ermächtigt, die Korrespondenzkarten, unter Festsetzung einer 
analogen Taxe, auch im Verkehr mit anderen Staaten einzuführen. 

 

 
PK 002 

 

Aus der zum Bundesbeschluss gehörenden Verordnung betreffend die Einführung 
von Korrespondenzkarten  vom 23. September 1870 sowie der Instruktion betreffend 
die Korrespondenzkarten  vom 25. September 1870 seien folgende Bestimmungen 
aufgeführt: 
 
1.   Erstellung: Die Münzstätte erhält den Auftrag, den Druckvertrag zu vergeben. 

Auflagehöhe zunächst 5 Millionen Stück. Den Auftrag erhielt die Fa. Stämpfli in 
Bern, die die Karten in Bogen von 36 Stück druckte, die zum Zerschneiden in dieser 
Form an die Münzstätte geliefert wurden, wo sie in Paketen zu 100 Stück abgezählt 
wurden. Kosten Fr. 2.75 pro Tausend. 

 

2. Abgabe an Poststellen und Privatverkäufer:  Die einzelne Bestellung darf nicht 
weniger als 100 Stücke betragen. 

 

3. Abgabe an das Publikum:  Verkaufspreis 5 Rappen (kein Papierzuschlag). 
 

7. Statistik:  Bei der Zählung der Korrespondenzen werden die Postkarten nicht 
mitgezählt. Hingegen werden die von der Poststelle bezogenen Postkarten in einer 
besonderer Rubrik vorgemerkt und in die allgemeine Statistik aufgenommen. 

 

9. Ausfertigung:  Sowohl die Adresse, als auch die schriftlichen Mitteilungen auf der 
Rückseite können mittelst Tinte, Bleistift oder in beliebiger anderer Weise 
angegeben werden. Ebenso die Vormerkungen: «Rekommandiert», «Chargé» und 
«Per Express» u. dgl. 

  
 
 



 
 Diese Vormerkungen sind in der linken unteren Ecke der Adressseite, wo sich ein 

freier Raum vorfindet, deutlich und bestimmt anzugeben. 
 

 Für Korrespondenz darf die Adressseite der Karte in keiner Weise benutzt werden. 
Karten, welche dieser Anforderung nicht entsprechen, sind nicht zu befördern. 

 

11. Anbringung der Frankomarken:  Die gemäss der Verordnung Ziff. 5 zu deckenden 
Taxen sind wenn immer möglich mit einer Frankomarke zu decken. 

 

 Diese Marke ist über dem Kreis in der rechten oberen Ecke der Adressseite der 
Karte aufzukleben. Sollte mehr als eine Marke verwendet werden, so sind die 
übrigen Marken links davon über den Titel zu kleben, niemals aber darf von 
denselben der Taxstempel (Wertstempel) bedeckt oder auch nur berührt werden. 

 

13. Spedition:  Die gewöhnlichen Korrespondenzkarten sind in der oberen rechten Ecke 
der Adressseite mit dem Datumstempel zu versehen. 

 

Eine Stempelung der Korrespondenzkarten durch die Umspeditionsstellen hat nicht 
zu erfolgen, hingegen sind sie von der Ankunftsstelle mit Datumstempel auf der 
Rückseite zu versehen, wobei jedoch sorgfältig darauf Rücksicht zu nehmen ist, 
dass die Lesbarkeit der Korrespondenz durch den Stempelabdruck nicht 
beeinträchtigt wird. (Gem. Postamtsblatt 5/1871 wurde Gegensteuer gegeben: der 
Ankunftsstempel ist auf der Vorderseite zwischen Taxstempel und Aufgabestempel 
aufzudrücken). 

 
Die Postkarte hatte anfänglich in der Schweiz nicht den gleichen Erfolg wie im Ausland. 
Von den vorgesehenen 5'000’000 pro Jahr wurden in den ersten drei Monaten nur rund 
220’000 Stück pro Monat verkauft. 1871 waren es 1'733’000 und im Jahr 1872 schon 
2'346'000 Stück. Erst die Einführung eines Zuschlages von einem Rappen pro 
Ganzsachen-Briefumschlag, im 3. Quartal von 1877, liessen die Verkaufsziffern der 
Postkarten hinaufschnellen, und zwar auf 6'800'000 Stück im Jahr 1878, 8'600'000 Stück 
1880 und im Jahr 1890 15'880'000 Stück. 
 

Der Gebrauch der Postkarte ist in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen, da 
der ursprüngliche Portovorteil gegenüber dem Brief nicht mehr vorhanden ist. 
 

Der Druck der Postkarten:  Die Münzstätte mit ihrem Direktor Escher erhielt die 
Weisung, den Druckvertrag abzuschliessen. Den Auftrag erhielt zunächst die Fa. 
Stämpfli in Bern, welche die Karten auf Bogen mit einer Druckfläche von 732 x 510 mm 
druckte, d. h. 36 Stück (6 x 6), die zum Zerschneiden in die Münzstätte gebracht wurden. 
Die gem. Bundesratsbeschluss vom 26. Februar 1874 grösseren Postkarten (140 x 90 
mm) wurden dann in Bogen von 32 Karten (4 x 8) gedruckt. Dies gilt auch für die ab 
1925 in Norm-Format (148 x 105 mm) gedruckten Postkarten, die jedoch gelegentlich 
auch in Halbbogen (16 Karten) hergestellt wurden. 
 

Vom Jahr 1882 an besorgte die Firma Rieder und Simmen, später deren 
Rechtsnachfolger Rösch und Schatzmann den Druck. Daneben druckte auch die 
polygraphische Anstalt in Zürich Postkarten (UPU 1900). Ab 1907 erfolgte der Druck in 
der Eidgenössischen Münze, deren Wertzeichendruckerei im Jahre 1930 von der PTT 
übernommen wurde. Die Postkarten im Ätztiefdruck wurden ab 1929 von der Firma 
Büchler und Co. in Bern hergestellt. 
 

Die Bezeichnung «Korrespondenzkarte» wurde gem. Verfügung betr. Wertzeichenwesen 
Nr. 18/1879 in «Postkarte» abgeändert. 
 

 



 
Stempelung der Postkarten bei Ankunft:  Bis 1913 war es Vorschrift, dass die 
Postkarten auch bei der Ankunft zu stempeln waren. Diese Vorschrift wurde mit 
Verfügung Nr. 28 vom 2. April 1913 für nicht eingeschriebene Postkarten aufgehoben, 
nachdem man bereits Versuche bei grösseren Postanstalten gemacht hatte, die keine 
negativen Ergebnisse erbracht hatten. Lediglich eingeschriebene, fehlgeleitete oder aus 
dem Ausland eintreffende Antwortpostkarten waren noch abzustempeln, ebenfalls 
postlagernde Sendungen (Verfügung Nr. 41 vom 28. Mai 1913). 
 
 

 
PK 006A 

 
Doppelpostkarten:  Für den Inlandverkehr wurden diese Doppelpostkarten bereits 1874 
dem Publikum zur Verfügung gestellt, für den Auslandsverkehr ab 1879. Anlässlich der 
Einführung dieser Auslands-Doppelpostkarten wurde von der Schweizerischen 
Postverwaltung am 14. März 1879 eine Verfügung erlassen, die u. a. folgendes 
beinhaltete: «Der für die Antwort bestimmte, mit entsprechender Bezeichnung versehene 
Teil solcher, aus den genannten Ländern nach der Schweiz gelangender Karten ist 
daher wie eine schweizerische Postkarte - ohne weitere Frankatur mit schweizerischen 
Marken - an die betreffende Adresse zurückzuspedieren.» 
 

Eine spätere Verfügung lautete: «Der erste Teil der Doppelpostkarten verbleibt in den 
Händen des Empfängers, es ist also nicht gestattet, den ersten Teil unabgetrennt mit der 
Antwort zurückzusenden.» Man findet daher solche Doppelpostkarten auch mit Straf- 
und Nachporto belegt. 
 

 



 
Doppelpostkarten, deren Frage- und Antwortteil noch zusammenhängen und deren 
beide Teile gebraucht, bzw. gestempelt wurden, sind also entgegen den bestehenden 
Vorschriften durchgeschlüpft, jedenfalls bis Mitte 1948 (siehe unten). Die Preise für 
gestempelte Doppelpostkarten verstehen sich für sol che, bei welchen die 
Fragekarte gestempelt, und die Antwortkarte ungeste mpelt geblieben ist. 
Doppelpostkarten mit gestempelten, zusammenhängende n Frage- und 
Antwortteilen rechtfertigen einen Zuschlag von ca. 100%. Die einzelnen Teile der 
Doppelpostkarte werden mit einem F für den Frageteil und einem A für den Antwortteil 
katalogisiert. 
 

Es ist noch zu beachten, dass Weltpostvertrag und Weltpostabkommen gemäss PTA 
160 vom 26. Juni 1948 ab 1. Juli 1948 wie folgt abgeändert wurden: 
 

«Punkt 8: Auf Postkarten mit bezahlter Antwort kann der Absender die Rückseite des 
Antwortteils mit einem vom Empfänger auszufüllenden Fragenvordruck versehen lassen. 
Der Empfänger kann den ersten Teil, sofern dieser mit dem Antwortteil zusammenhängt, 
an den ursprünglichen Aufgeber zurück gehen lassen. In diesem Fall muss die Adresse 
auf dem Frageteil durchgestrichen und nach innen gekehrt sein.» 
 

In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden diese Doppelpostkarten nicht mehr 
ausgegeben, unter anderem auch deswegen, weil sie bei der maschinellen 
Postverarbeitung Schwierigkeiten bereiteten. Der letzte Gültigkeitstag aller 
Doppelpostkarten war der 30. Juni 1971. Die Doppelpostkarte P 006 hatte demzufolge 
die längste Gültigkeit, nämlich über 97 Jahre! 

 

 
 
"Büttenrand" : Postkarten mit "Büttenrand" sind sehr selten anzutreffen. Die 
Katalogisierung erfolgt mit dem Zusatz B. Nach letzter Erkenntnis handelt es sich um 
den untersten Bogen im Stapel beim Schneidevorgang. Falls die äusserste Kante der 
Auflagefläche vertieft ist, wird der unterste Bogen vom Schneidemesser nach unten 
gedrückt und mehr abgerissen anstatt abgeschnitten. 



 

 
 

Frühste bekannte 10 Rp. Grenzrayon-Frankatur nach Deutschland auf PK 001. 
 

Die Verwendungszeit war vom 1.10.1870 - 31.12.1872. 
 

 
 
 

Eine 10 Rp. Frankatur am zweiten möglichen Tag in die USA auf PK 003. 
 

Die Verwendungszeit war vom 1.V.1874 - 31.6.1875. 
 
Verwendung vor UPU Postvertrag: Mit einem V wird versucht die verschiedenen 
Portostufen ins Ausland zu katalogisieren. Die Katalogisierung umfasst den Zeitraum 
von der ersten Postkartenausgabe vom 1.10.1870 bis 30.6.1875 - bei Frankreich bis 
31.12.1875. Seit dem 1.7.1875 (Frankreich 1.1.1876) beträgt das Auslandporto für 
Postkarten in alle Welpostverein-Mitgliedstaaten 10 Rappen. Einige dieser Belege sind 
sehr selten oder Unikate. Viele dieser Destinationen sind noch gar nicht aufgefunden 
worden. Für eine aktuelle Katalogisierung bin ich natürlich auf die Hilfe aller Sammler 
angewiesen. Sollten in Ihrer Sammlung solche Belege vorhanden sein, würde mich eine 
Meldung mit Scan oder Fotokopie ausserordentlich freuen. Ich wünsche viel Erfolg bei 
der Suche nach neuen Auslandbelegen. 



 

 
PK 073y 

 

Gezähnte Postkarten:  Ab Juli 1912 wurden Postkarten auch in Heftchen (PKH) zu 10, 
12 oder 13 Stück links perforiert  (y) mit einem Zuschlag von zunächst 5 Rappen am 
Schalter abgegeben. Dieser Zuschlag von 5 Rappen wurde mit PAB 133/1935 
aufgehoben. 
 

Ab 1951 wurde die Perforierung durch einen Durchstich  (x) ersetzt. Ab 1976 sind die 
Postkartenheftchen geleimt, und die einzelnen Heftchenkarten nicht immer von 
gewöhnlichen Postkarten zu unterscheiden (eine Katalogisierung entfällt).  
 
Hinweis:  Privat gezähnte Postkarten sind schon in den neunziger Jahren des vorletzten 

Jahrhunderts erschienen. Es sind dies z.B. die PK 026.2.PrZD 11 bis 13 mit 
Privatzudruck der Firma Julius Brann in Zürich. 

  
Die angegebenen Preise für Postkartenheftchen PKH  verstehen sich für vollständige 
Heftchen. Unvollständige Heftchen gelten entsprechend weniger, mindestens jedoch 
25% der angegebenen Preise, falls die beiden Umschlagseiten vorhanden sind. 
 

 
PKH 077 



 
Ebenfalls ab 1912 gab die Wertzeichenkontrolle auf Bestellung Postkarten in Achter-
Streifen heraus. Diese sind oben und unten perforiert (z)  und waren zum Gebrauch in 
der Schreibmaschine vorgesehen. Die oberste und die unterste Postkarte des Streifens 
waren nur auf einer Seite perforiert .  Diese Kartenstreifen wurden zum Nennwert und in 
einer Mindestzahl von 100 Streifen = 800 Postkarten abgegeben (Verfügung Nr. 77 vom 
25. Juni 1912).  Ab 1923 bestanden die Streifen nur noch aus 7 und ab Januar 1948 aus 
6 Postkarten. 
 

Die waagrecht gezähnten Postkarten in kompletten, senkrechten Streifen werden mit 
dem Zusatz PKS katalogisiert. Hier sind jedoch noch nicht alle vollständig erfasst. 
Sollten noch unbekannte Bildpostkarten-Streifen in Ihrer Sammlung schlummern, würde 
ich mich über eine Mitteilung der Zusammensetzung (Bildreihenfolge) sehr freuen. 
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Bildpostkarten:  Aufgrund einer Anregung aus Verkehrsvereinskreisen, wurden ab 1923 
sog. Bildpostkarten mit Landschafts-, Städte- und anderen Bildern aus allen Gegenden 
der Schweiz versehen. Diese Bildpostkarten sollten Propaganda für die 
Naturschönheiten unseres Landes machen und für die Fremdenindustrie werben. 

 
Die Bildpostkarten wurden mit dem PTA Nr. 21 vom 28. Mai 1923  folgendermassen 
angekündigt: 
 

Demnächst werden neue Postkarten mit anders gestalteter Überschrift und anderem 
Markenbild erscheinen. 
 
Einer Anregung aus Verkehrskreisen folgend, wird ein Teil der neuen (einfachen) 
Postkarten auf der Adressseite, links neben der Überschrift, Landschafts- und 
Städtebildchen aus allen Gegenden der Schweiz zeigen. An der Erstellung dieser 
Bildchen, die vom Verkehrsverein der Stadt Bern besorgt wurde, hat eine Reihe 
Schweizer Künstler mitgewirkt. Obwohl ihr Schaffen durch das Miniaturformat und die 
Art der Vervielfältigung, die 



 
 
im bisherigen Einfarbendruck, grün für die 10er und rot für die 20er Karte, besteht, etwas 
beengt war, und auch möglichst naturgetreue Wiedergabe nicht vernachlässigt werden 
durfte, bringen diese Werkchen doch Handschrift und künstlerische Auffassung ihrer 
Urheber noch augenfällig zum Ausdruck. 
 

Überschrift, Ansicht und Marke sind als Ganzes gedacht und zu einem geschlossenen 
Kartenschmuck zusammengefasst. Dementsprechend ist das Markenbild gewollt 
anspruchslos, damit sich das ganze bildliche Interesse des Beschauers der Vedute 
zuwenden kann. Die bei gleicher Höhe annähernd dreimal so breit ist wie die Marke. Um 
das Markenbild zurücktreten zu lassen, wurde die bisherige Wiedergabe des 
Kissling’schen Tellkopfes verlassen und eine reine Zahlenmarke gewählt, deren Stil dem 
der Überschrift angepasst ist. Der alte, aus technischen und praktischen Gründen 
unerfüllt gebliebene Wunsch vieler Verkehrsinteressenten, auf den gewöhnlichen 
Briefmarken Schweizeransichten darzustellen, hat auf diese Weise eine originelle und 
viel wirksamere Berücksichtigung gefunden. 
 

Die vorliegende Auflage ist für den Verbrauch für einige Monate berechnet. Deren 
Verkauf an den Postschaltern geschieht solange der Vorrat ausreicht. Während dieser 
Zeit werden die gewöhnlichen Karten (ohne Bildchen) nur auf besonderes Verlangen 
abgegeben. Die Belieferung der Poststellen seitens der Zentralstelle geschieht vom 1. 
Juni nächsthin an. Die Bildchenkarten sind auch in ganzen Serien, die 10er zu 20 Stück 
(Verkaufspreis Fr. 2.-) und die 25er zu 28 Stück (Verkaufspreis Fr. 7.-) erhältlich. 
 
 

 
PK 101.36 

 
Die Kosten für den Auftraggeber - in der Regel ein Verkehrsverein - betrugen bei einer 
Inlandpostkarte Fr. 150.- pro Bildchen, welches dann in einer Auflage von 500'000 bis 
1'000'000 Stück gedruckt wurde. Die Auflagezahlen für die Auslandpostkarten betragen 
dagegen 50'000 bis 80'000, dafür kostete der Druckzuschlag nur Fr. 100.-. (Siehe 
diesbezüglich auch PTA Nr. 10 vom 23. Januar 1935). 
 

Waren nicht genügend Aufträge vorhanden, so wurden die leeren Plätze mit Bildchen 
von Postautos und Alpenrouten versehen, d. h. die Post betrieb Eigenwerbung. 
 

 



 
Die Karten ohne Bilder wurden nur noch auf besonderes Verlangen abgegeben. 
 

Da von einer Postkarte bis zu 8 verschiedene Serien hergestellt wurden, werden diese in 
der Katalogisierung mit grossen Buchstaben von A-H bezeichnet. Die letzten dieser 
"Bildchenpostkarten" kamen 1964 an die Schalter. 
 

Bereits vor der Ausgabe von amtlichen Bildpostkarten wurden ab den 80er Jahren des 
19. Jahrhunderts von touristischen Kreisen amtliche Postkarten mit zum Teil sehr 
hübschen Abbildungen auf der Rückseite versehen. Diese Postkarten werden mit dem 
Zusatz PrZD (Privat-Zudruck) katalogisiert.  

 

 
PK 014.PrZD 6 

 
Bewertung der Bildpostkarten:  Die "Bildchenpostkarten" werden alle in ungebraucht 
und gebraucht bewertet. Einzelne Sujets, die durch ihre besondere Eignung für die 
Heimat- oder Motivsammlungen gesucht werden, haben dadurch eine viel höhere 
Bewertung. Zuschläge für Ausgabetag- und Sonder-Stempel sind d azuzurechnen.  

 
 

Postkarten mit zusätzlichem privatem Wertstempelzud ruck:  Im September 1907 
wurde dem Publikum die Möglichkeit gegeben, auf eingelieferten Belegen - also auch 
amtliche Postkarten - Wertstempel zudrucken zu lassen. Ursprünglich war dies lediglich 
für die Wertstufen von 2, 5, 10, 12 und 15 Rappen vorgesehen, dies wurde später aber 
erweitert auf Wertstufen bis zu 80 Rappen. Von dieser Möglichkeit machte das Publikum 
sehr grossen Gebrauch, und es wurden - hauptsächlich aus philatelistisch interessierten 
Kreisen - auch amtliche Postkarten für den Zudruck von weiteren Wertstempeln 
eingeliefert. Diese sind unter der entsprechenden Ausgabe mit dem Zusatz PrWZ 
(Privat-Wert-stempel-Zudruck) aufgeführt. 
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Zusammenhängende und verschnittene Postkarten:  Die Wertzeichenabteilung gab 
Postkarten auf besondere Bestellung in ganzen Bogen zu 32 und in Bogenteilen von 
zwei bis 16 Stück ab, damit private Zudrucke von Druckereien rationell angebracht 
werden konnten. Unzertrennte Postkarten, meist in Paaren und Streifen, stammen aus 
solchen Lieferungen. Ebenfalls wurden Postkarten in Streifen mit Perforierrand zur 
Herstellung von privat gedruckten Postkartenheftchen geliefert.  
 

Die im Handel hie und da auftauchenden, verschnittenen Postkarten, mit Teilen von zwei 
oder sogar vier verschiedenen Karten stammen, mit wenigen Ausnahmen, aus solchen 
an private Drucker gelieferten Druckbögen, auch die links perforierten. In eine 
Spezialsammlung gehört sicher auch ein solches Stück. Es sollte jedoch ein 
angemessener Preis bezahlt werden. 
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PK 026.2.PrZD 2c.KD 
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Wasserzeichen:  Ab 1923 wurde für die Postkarten in der Regel Karton mit 
Wasserzeichen verwendet. Zuerst solcher mit dem Wz. I (Grenzumrisse mit 
Schweizerkreuz und Posthorn) bei den Doppelpostkarten PK 088 und PK 089, deren 
Karton von der Papierfabrik Zwingen geliefert worden war. 
 

Ab 1940 wurde ein neues Wasserzeichen (Schweizerkreuz, Posthorn und Buchstaben) 
eingeführt. Der Karton wurde sowohl von der Papierfabrik Biberist (Bi), Zwingen A.G. (Z) 
als auch von der Papierfabrik an der Sihl in Zürich (S) geliefert, welch letztere im Jahr 
1978 von der Papierfabrik Landquart (L) abgelöst wurde. 

 

 

       
 

Wz. I                                                    Wz. II 
 
 

        
 

Wz. III                                                  Wz. IV 
 
 

 
 

Wz. V 
 
  
 
 



 
Die acht möglichen Wasserzeichen-Stellungen: Theoretisch sind bei allen fünf 
Wasserzeichen die Stellungen a - h möglich. Sämtliche Stellungen sind bisher jedoch 
nur bei den Wz. I bis IV festgestellt worden, während bei Wz. V noch nicht alle acht 
Stellungen aufgetaucht. Alle bekannten Wz.-Stellungen sind katalogisiert. 
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Der Vermerk «BRB 3.10.1939»:  Bei den Ausgaben 1939 bis 1945 findet man bei 
diversen Bildpostkarten den Vermerk «(vierstellige Zahl) BRB 3.10.1939». Karten mit 
diesem Vermerk konnten dank einer Bewilligung gestützt auf Art. 2 des nachfolgend 
auszugsweise aufgeführten Bundesratsbeschlusses vom 3.10.1939 ins Ausland 
verschickt werden: 
 
Art. 1: Die Ausfuhr von Karten, Plänen und anderen Geländedarstellungen ..….. ist 

verboten. 
 

Art. 2 Verkauf, Abgabe und Veröffentlichung von Karten, …. unterliegen der 
Bewilligungspflicht. 

 

Art. 3: Als Kartenmaterial im Sinne von Art. 1 und 2 gelten: 
 

 a) alle amtlichen Karten …, die vom Bund, den Kantonen, Gemeinden …. 
      herausgegeben, verlegt und vertrieben werden. 
 

 c) private Karten …. jeder Art, jeden Verwendungszwecks und Ursprungs  
   (so z.B. auch Fliegerphotographien, …. Postkarten …) welche das Ge- 
   biet der amtlichen Übersichtskarte der Schweiz mit ihren Grenzgebieten 
   betreffen. 
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Der BRB wurde auf den 1. Juli 1945 aufgehoben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


